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Neue Rechtsvorschriften
überblick über die Gesetzgebung 
im IV. Quartal 1986
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetz
blatt der DDR Teil I Nr. 30 bis 38 sowie im GBl.-Sonderdruck 
veröffentlichten Rechtsvorschriften.

Die Volkskammer beschloß in ihrer 3. Tagung am 27. Novem
ber 1986 das Gesetz über den Fünfjahrplan für die Entwick
lung der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990 (GBl. I Nr. 36
S. 449), das Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1987 (GBl. I 
Nr. 36 S. 466) und das Gesetz über den Staatshaushalts
plan 1987 (GBl. I Nr. 36 S. 471). Diese Gesetze sind in Durch
führung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED darauf 
gerichtet, einen qualitativ neuen Abschnitt bei der weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
unserem Land zu verwirklichen. Sie enthalten die Aufgaben, 
Wege und Mittel zur anteiligen Stärkung der DDR, zum 
Wohle ihrer Bürger und zur Sicherung des Friedens.1 Die 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik als Kern der öko
nomischen Strategie mit dam Blick auf das Jahr 2000 wird 
kontinuierlich fortgesetzt. Es ist eine stabile Dynamik des 
volkswirtschaftlichen Wachstums, der Produktivität und Ef
fektivität des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses 
zu gewährleisten und — in Übereinstimmung mit der Lei
stungsentwicklung — das Lebensniveau des Volkes weiter zu 
verbessern.

Gleichzeitig sind die Aufgaben für die weitere Vertiefung 
der _ wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zu
sammenarbeit mit den Mitgliedsländern des RGW, insbe
sondere mit der UdSSR, verbindlich festgelegt. Die arbeits
teiligen Beziehungen werden stärker auf die grundlegend 
neuen Prozesse in Wissenschaft, Technik und Produktion 
ausgerichtet. Auch die Formen der Zusammenarbeit, wie z. B. 
die Direktbeziehungen, werden weiterentwickelt.

Das Gesetz über den Fünfjahrplan enthält, ausgehend von 
den auf umfassender Intensivierung beruhenden gesamt
volkswirtschaftlichen Zielstellungen, Festlegungen zur Erhö
hung der Wirksamkeit der qualitativen Faktoren des Wirt
schaftswachstums, die Aufgaben zur weiteren Ausgestaltung 
der materiell-technischen Basis der Volkswirtschaft ein
schließlich der Entwicklung des Umweltschutzes und der 
Wasserwirtschaft, die Aufgaben zur weiteren Entwicklung 
des materiellen und geistig-kulturellen Lebensniveaus des 
Volkes sowie Festlegungen zur Entwicklung der sozialisti
schen ökonomischen Integration und des Außenhandels. Ein 
gesonderter Abschnitt ist den Aufgaben der Räte der Be
zirke, Kreise, Städte und Gemeinden gewidmet. Der Mini
sterrat hat den Auftrag, die Verwirklichung des Gesetzes zu 
leiten und seine Erfüllung zu kontrollieren.

Die Verwirklichung der geplanten Aufgaben stellt hohe 
Anforderungen an eine wissenschaftlich begründete Arbeit 
der Staats- und Wirtschaftsorgane1 2; sie verlangt von den Lei
tern und Arbeitskollektiven schöpferisches, engagiertes Han
deln in allen Bereichen der Volkswirtschaft. Das erste und 
wichtigste Anliegen eines jeden verantwortlichen Leiters be
steht darin, alle Bedingungen für die schöpferische Tätigkeit 
der Menschen zu schaffen.3 Die weitere Entwicklung der so
zialistischen Demokratie in den Betrieben bis hin zum Ar
beitskollektiv wird vor allem durch den Ausbau der Rechte 
und der Verantwortung der Gewerkschaften gekennzeichnet 
sein. Die volkswirtschaftliche Eigenverantwortung der Kom
binate auf der Grundlage des Planes wird weiter ausgestal
tet.

*.

Von den im IV. Quartal erlassenen Rechtsvorschriften zur 
Leitung der Volkswirtschaft ist in erster Linie die АО über 
Allgemeine Bedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR yom 
XI. November 1986 (GBl.-Sdr. Nr. 765/1) zu nennen. Die hier
durch für verbindlich erklärten Allgemeinen Bedingungen 
sind von Staatsorganen, Kombinaten, Betrieben und Einrich
tungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Maß
nahmen für diese Zusammenarbeit anzuwenden. Sie enthal
ten umfangreiche Festlegungen für die Direktbeziehungen. 
Von den Anlagen zu den Allgemeinen Bedingungen seien der 
Mustervertrag über die Durchführung kooperierter For
schungsarbeiten (Anlage 7) und die Muster-Rahmenvereinba

rung über die direkte wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit zwischen Einrichtungen der DDR und der UdSSR (An
lage 8) hervorgehoben.

Die Forderung der Plangesetze, eine hohe Effektivität auf 
dem Gebiet der Wissenschaft und Technik zu erreichen, wird 
durch die VO über den Erneuerungspaß und das Pflichten
heft vom 11. September 1986 (GBl. I Nr. 30 S. 409) unterstützt. 
Mit dem Erneuerungspaß, einem wichtigen Führungsdoku
ment der Generaldirektoren der Kombinate, sind aufgaben
bezogen die für den Gesamtprozeß der Erneuerung der Pro
duktion ausschlaggebenden ökonomischen und wissenschaft
lich-technischen Zielstellungen festzulegen; deren Erfüllung 
ist zu kontrollieren, und die Ergebnisse sind den Jahresplä
nen jeweils des Einführungsjahres sowie für das 1. und
2. Folgejahr zugrunde zu legen. Die VO orientiert die Gene
raldirektoren der Kombinate auf die beschleunigte Entwick
lung von Spitzenerzeugnissen, Spitzentechnologien und hoch
leistungsfähiger Software sowie auf deren ökonomische Ver
wertung. . _

Gegenüber der bisherigen PflichtenheftVO4 5, die sich nur 
auf die Erarbeitung wissenschaftlich-technischer Lösungen 
bezog, erfaßt die VO vom 11. September 1986 den gesamten 
Erneuerungsprozeß, also auch die Vorbereitungs- und die 
Überleitungsphase einer Neuentwicklung. Das Pflichtenheft 
wird für die Erarbeitung wissenschaftlich-technischer Lösun
gen beibehalten. Der Emeuerungspaß enthält vier Teile:

1. den Auftrag des Generaldirektors, das Pflichtenheft für 
ein neues oder verbessertes Produkt vorzubereiten, also die 
Aufgabe konstruktiv darzulegen;

2. die ökonomische Gesamtrechnung (Kosten und Ge
winn) ;

3. den zusammengefaßten Nachweis der Zielstellungen 
des Pflichtenheftes (einschließlich der Termine und der Be
ziehungen zu Kooperationspartnern);

4. das Nutzungskonzept zur ökonomischen Verwertung 
der mit dem Erzeugnis zutage tretenden Ergebnisse (z. B. 
Einsparung von Material und Energie, verkürzte Fertigungs
zeiten).

Bewährte Regelungen der bisherigen PflichtenheftVO und 
ihrer DB wurden in die neue VO übernommen. Verteidi- 
gungs- und Abstimmungsmechanismus wurden vereinheit
licht und der Umfang der.an die Teilnehmer von Verteidigun
gen zu übergebenden Daten und Angaben reduziert, ohne de
ren sachkundige Mitwirkung zu beeinträchtigen. Das Recht 
zur Anforderung der gesamten Dokumente, insbesondere der 
Pflichtenhefte, wurde auf die zuständigen zentralen Staats
organe begrenzt. Damit soll insgesamt eine Vereinfachung 
und eine bessere Handhabbarkeit der Rechtsvorschrift ge
währleistet werden.

Auf eine höhere Wirksamkeit von Kredit und Zins bei 
der Verwirklichung der ökonomischen Strategie sind die Re
gelungen der 2. VO über die Kreditgewährung und die Bank
kontrolle der sozialistischen Wirtschaft — KreditVO — vom 
27. Oktober 1986 (GBl. I Nr. 33 S. 425)5 gerichtet. Die Wirkung 
des Grundzinssatzes von 5 Prozent wird verstärkt, indem die 
Gewährung von Zinsabschlägen streng an die Erreichung 
einer hohen Effektivität gebunden wird.

Die stimulierende Wirkung der Zinsabschläge wird auf 
die breite und beschleunigte Anwendung von Schlüsseltech
nologien, insbesondere von CAD/CAM-Lösungen, Industrie
robotern und flexiblen Fertigungssystemen, gerichtet. Die Lö
sung solcher Schwerpunktaufgaben der ökonomischen Stra
tegie wird durch die Gewährung von Krediten zu einem 
Zinssatz von 1,8 Prozent gefördert Für ausgewählte Investi
tionsvorhaben von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung 
können Grundmittelkredite unter Anwendung differenzierter 
Zinsabschläge ausgereicht werden. In beiden Fällen werden 
Zinsabschläge nur gewährt, wenn die staatlichen Anforderun
gen an die Realisierungsdauer und an eine hohe Effektivität 
eingehalten bzw. überboten werden. Die Entscheidung über

1 Vgl. E. Honecker, Aus dem Sdilußwort auf der 3. Tagung des 
Zentralkomitees der SED, Berlin 1986, S. 88; W. Stoph, Rede zur 
Begründung der Gesetze vor der Volkskammer, ND vom 28. No
vember 1986, S. 3.

2 Vgl. W. Stoph, a. a. O., S. S.
3 Vgl. G. Mittag, Rede vor der Volkskammer als Sprecher der Frak

tion der SED, ND vom 28. November 1986, S. 1.
i Zur bisher geltenden VO über das Pflichtenheft vom 17. Dezember 

1981 (GBl. I 1982 Nr. 1 S. 1) vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 
1982, Heft 5, S. 219.

5 Zur (l.) VO vom 28. Januar 1982 (GBl. I Nr. 6 S. 126) vgl. die Ge
setzgebungsübersicht in NJ 1982, Heft 5, S. 217.


